
Verkaufs- und Lieferbedingungen der HUMMEL AG
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§ 1 Allgemeines und Geltungsbereich 
1.    Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten nur, wenn der Verkäufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
2.    Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. 

Ergänzungen sowie hiervon abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie von 
uns schriftlich bestätigt worden sind. Dies gilt entsprechend für Änderungen dieser Bedingungen. Die vorbehaltlose 
Lieferung oder sonstiges Stillschweigen zu abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden gelten 
auch bei deren Kenntnis nicht als Anerkennung dieser Bedingungen durch uns. Einer ausdrücklichen Zurückweisung 
abweichender Bedingungen des Kunden bedarf es nicht. Dies gilt nicht für im Einzelfall getroffene individuelle Ver-
einbarungen.  

3.    In laufenden Geschäftsbeziehungen gelten diese Bedingungen auch für alle künftigen Geschäfte, soweit nicht aus-
drücklich anderweitige Regelungen getroffen werden.  

§ 2 Vertragsschluss 
1.    Unsere Angebote sind freibleibend. Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, 

Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen 
und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern 
Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichun-
gen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung 
von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck nicht beeinträchtigen. 

2.    Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind 
berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzu-
nehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. 
Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail. 

3.    Bestellt der Kunde die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestä-
tigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung 
kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.  

4.    Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir vorher ein konkludentes Deckungsgeschäft abgeschlos-
sen haben und den Liefergegenstand unter Beachtung der kaufmännischen Sorgfalt unverschuldet nicht erhalten 
haben. Der Kunde wird unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstands informiert. 
Sowohl uns als auch dem Kunden steht ein Rücktrittsrecht zu. Im Falle des Rücktritts wird die Gegenleistung unver-
züglich zurückerstattet. 

5.    Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz.  

§ 3 Eigentumsvorbehalt 
1.    Wir behalten uns das Eigentum an gelieferter Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer 

laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die 
Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Wunsch des Kunden einen entspre-
chenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; uns steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Siche-
rungsrechten zu.  

2.    Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich 
sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.  

3.    Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige 
Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den 
eigenen Firmensitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.  

4.    Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verlet-
zung einer Pflicht nach Ziffer 2. und 3. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu ver-
langen. Weitergehende Ansprüche bleiben hiervon unberührt.  

5.    Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwach-
sen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. 
Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.  

6.    Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine 
Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im 
Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, 
wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.  

§ 4 Preise 
1.    Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk ausschließlich Verpackung.  
2.    Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet. Eine Rücknahme von Verpackungsgut kann nicht erfolgen.  
3.    Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu; werden vereinbarungsgemäß 

Anzahlungen geleistet, so tritt bereits zum Anzahlungsbetrag die Mehrwertsteuer hinzu.  
4.    Der Käufer trägt die Transportkosten ab Werk und die Kosten einer ggf. gewünschten Transportversicherung. Etwaige 

Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer.  
5.    Dem Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung der Fernkommunikationsmittel keine zusätzlichen Kosten.  
6.    Die Preisbasis für unsere elektrotechnischen Erzeugnisse aus Messing ist die Metallnotiz für MS 58 von EUR 150,-. 

Verändert sich diese Metallnotiz um EUR 12,50 nach oben oder unten, so werden die Preise für Artikel aus Messing 
durch einen Zu- bzw. Abschlag von je 5 % korrigiert. Die Metallnotiz ist in der Tagespresse zu entnehmen.  

7.    Bei Kleinbezügen unter EUR 75,00 Auftragswert gelangt ein Zuschlag von EUR 25,- (Mindermengenzuschlag) in 
Anrechnung zu den Preisen.  

§ 5 Zahlung 
1.    Alle Zahlungen sind, soweit nicht anders vereinbart, frei angegebener Zahlstelle zu leisten, und zwar innerhalb von 

14 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto. 
2.    Bei Verträgen mit einem Lieferwert von mehr als EUR 25.000,- sind wir berechtigt, eine Anzahlung i.H.v. 10 % des 

Kaufpreises zu verlangen. Die Anzahlung ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung.  
3.    Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 9 %-

Punkte über dem Basiszinssatz. 
4.    Wechsel nehmen wir nur auf Grund besonderer Vereinbarungen und nur erfüllungshalber an. Der Kunde trägt alle 

mit dem Wechsel zusammenhängenden Kosten. Wir haften nicht für die Rechtzeitigkeit des Protestes.  
5.    Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener und nicht rechtskräftig 

festgestellter Gegenansprüche des Kunden ist nicht statthaft.  

§ 6 Gefahrübergang und Versand 
1.    Die Gefahr geht, sofern Versand der Ware vereinbart ist und wir den Transport nicht übernommen haben, spätestens 

mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder sonstigen zur Ausführung der Versen-
dung bestimmten Dritten auf den Kunden über. 

2.    Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr auf den Kun-
den über, wenn der Liefergegenstand versandbereit ist und wir dies dem Kunden angezeigt haben. 

3.    Auf Wunsch des Kunden wird, auf seine Kosten, die Sendung durch uns nach seinen Angaben versichert.  
4.    Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.  

§ 7 Entgegennahme 
Der Kunde darf die Entgegennahme von Waren wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.  

§ 8 Sachmängel / Verjährung 
Für Sachmängel haften wir nach den folgenden Maßgaben:  
1.    Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu 

zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer einen Sachmangel aufweisen, 
sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.  

2.    Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß den §§438 Abs. 1 Nr. 2 
(Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 445 b, 478 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch), und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumän-
gel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie für Schadenersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen von uns oder 
einem unserer Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren. Die gesetzlichen 
Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt. 

3.    Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 
381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist der HUMMEL AG hier-
von unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von 2 
Wochen mitzuteilen, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig hiervon 
hat der Kunde uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzu-
zeigen (Mängelrüge); andernfalls ist die Geltendmachung des Sachmängelanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwah-
rung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzun-
gen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit 
der Mängelrüge.  

4.    Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemesse-
nen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Kunde kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine 
Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängel rüge 
zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen.  

5.    Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. Die Nacherfüllung bein-
haltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache, noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Ein-
bau verpflichtet waren.  

6.    Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß § 11 vom 
Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.  

7.    Mängelansprüche stehen nicht bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung 
oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzier-
baren Softwarefehlern. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsar-
beiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  

8.    Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Trans-
port-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der 
Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht worden 
ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die zum Zweck der Prüfung 
und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
(nicht: Ausbau und Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Sollte sich jedoch ein Mangel-
beseitigungsverlangen des Käufers unberechtigt herausstellen, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käu-
fer ersetzt verlangen.  

9.    Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns gemäß §§ 445 a, 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur 
insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Ver-
einbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Kunden gegen uns gemäß § 445 a BGB 
gilt ferner Nr. 8 entsprechend. 

10.  Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen § 11 (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder ande-
re als die in diesem § 8 geregelten Ansprüche des Kunden gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines 
Sachmangels sind ausgeschlossen.  

§ 9 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel 
1.    Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-

rechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Liegt im Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein von uns zu 
vertretender Rechtsmangel in Form einer Verletzung von Schutzrechten Dritter vor, leisten wir gegenüber dem Kunden 
innerhalb der in § 8 Nr. 2 bestimmten Frist wie folgt Gewähr:  

      a) Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, 
dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten 
Funktionen erfüllt oder wir werden für den betreffenden Liefergegenstand ein Nutzungsrecht von dem Inhaber 
der relevanten Schutzrechte erwerben. Gelingt uns dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der 
Kunde berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. 

      b) Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach § 11.  
      c) Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich darüber zu informieren, wenn ein Dritter hinsichtlich der 

Lieferung die Verletzung eines Schutzrechts behauptet oder gerichtlich oder außergerichtlich geltend macht. Vor 
Anerkennung eines Anspruchs wegen einer behaupteten Schutzrechtsverletzung ist uns die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme zu geben. Insbesondere müssen uns alle möglichen Abwehrmaßnahmen bzw. Vergleichsverhand-
lungen vorbehalten bleiben. Uns ist daher auf Verlangen die Befugnis zu verschaffen, die Verhandlungen oder 
den Rechtsstreit mit dem Dritten auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung zu führen. Es steht uns ins-
besondere frei, einem Rechtsstreit beizutreten. Verletzt der Kunde die hiesigen Pflichten schuldhaft, haftet er uns 
für den daraus entstehenden Schaden. Stellt der Kunde die Nutzung der Lieferung aus Schadenminderungs- oder 
sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungsein-
stellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.  

2.    Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.  
3.    Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch eine von uns nicht vor-

aussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Kunden verändert oder zusammen 
mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird. 

4.    Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr. 1a) geregelten Ansprüche des Kunden im Übrigen die 
Bestimmungen des § 8 Nr. 4, 5 und 9 entsprechend.  

5.    Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des § 8 entsprechend.  
6.    Weitergehende oder andere als die in diesem § 9 geregelten Ansprüche des Kunden gegen uns und unseren Erfül-

lungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.  

§10 Unmöglichkeit; Vertragsanpassung 
1.    Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Kunde berechtigt, Schadensersatz zu v erlangen, es sei denn, dass wir 

die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Kunden auf 10% 
des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen 
werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Kunden ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unbe-
rührt.  

2.    Sofern unvorhersehbare Ereignisse (höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder ähnliche Ereignisse, 
z.B. Streik, Aussperrung) die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf 
unseren Betrieb erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen ange-
passt. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Wollen wir 
von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unver-
züglich dem Kunden mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Kunden eine Verlängerung der Lie-
ferzeit vereinbart war. 

§ 11 Sonstige Schadensersatzansprüche 
1.    Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus wel-

chem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung, sind ausgeschlossen.  

2.    Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.  

3.    Soweit dem Kunden nach diesem § 11 Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit dem Ablauf der für 
Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß § 8 Nr. 2. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz gelten die gesetzten Verjährungsvorschriften. Dies gilt nicht, soweit die Anwendung der regel-
mäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führt.  

§ 12 Rücknahmebedingungen 
Wir nehmen Lieferungen unter folgenden Bedingungen nach vorheriger Genehmigung durch uns zurück:  
1.    Alle Teile sind in Originalverpackung zurückzusenden, müssen neu sein, dem aktuellsten Produktstand entsprechen 

und sich in „Kaufzustand“ befinden.   
2.    Rücksendungen müssen frachtfrei sein. Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Verpackung der zurückgegebenen 

Teile verantwortlich. Werden zurückgegebene Teile aufgrund unsachgemäßer Verpackung beschädigt, ist eine Rük-
knahme nicht möglich.  

3.    Die zurückgesandten Teile dürfen ausschließlich von uns stammen. Kartons, in denen die Fabrikate gemischt sind, 
werden von uns nicht sortiert, sondern gehen unbearbeitet sofort zulasten des Kunden an ihn zurück.  

4.    Alle Artikel, die nicht in unserem aktuellen Lieferprogramm aufgeführt sind, können weder zurückgenommen noch 
umgetauscht werden.  

5.    Erstattungen oder Gutschriften erfolgen unter Abzug des Bearbeitungsaufwands. Dieser beträgt 15% des zurückzu-
nehmenden Warenwertes, jedoch mindestens EUR 150,00. Zusätzlich werden die evtl. von uns getragenen Fracht-
kosten der Gesamtlieferung an der Gutschrift in Abzug gebracht.   

6.    Die Erteilung einer Rücksendegenehmigung liegt in unserem Ermessen. 

§ 13 Werkzeugkosten 
Durch Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Kunde kein Anrecht auf die Werkzeuge selbst.  

§ 14 Gerichtsstand und anwendbares Recht 
1.    Alleiniger Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten 

ist, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist oder in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, unser Sitz, der sich in 
79211 Denzlingen befindet. Wir sind jedoch berechtigt, unsere Ansprüche an jedem anderen zulässigen Gerichts-
stand geltend zu machen. 

2.    Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).  

§ 15 Verbindlichkeit des Vertrages 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher 
Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahekommt. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare 
Härte für eine Partei darstellen würde.


